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einen alternativen Mechanismus vorsehen, um eine koordinierte Sanie-
rung der Gruppe zu erreichen. Ein in einem Verfahren, das über das
Vermögen eines Mitglieds einer Unternehmensgruppe anhängig ist, be-
stellter Verwalter sollte die Aussetzung jeder Maßnahme im Zusammen-
hang mit der Verwertung der Masse in Verfahren über das Vermögen
anderer Mitglieder der Unternehmensgruppe, die nicht in ein Gruppen-
Koordinationsverfahren einbezogen sind, beantragen können. Es sollte
nur möglich sein, eine solche Aussetzung zu beantragen, wenn ein
Sanierungsplan für die betroffenen Mitglieder der Gruppe vorgelegt
wird, der den Gläubigern des Verfahrens, für das die Aussetzung be-
antragt wird, zugute kommt und die Aussetzung notwendig ist, um die
ordnungsgemäße Durchführung des Plans sicherzustellen.

(61) Diese Verordnung sollte die Mitgliedstaaten nicht daran hindern, natio-
nale Bestimmungen zu erlassen, mit denen die Bestimmungen dieser
Verordnung über die Zusammenarbeit, Kommunikation und Koordinie-
rung im Zusammenhang mit Insolvenzverfahren über das Vermögen von
Mitgliedern einer Unternehmensgruppe ergänzt würden, vorausgesetzt,
der Geltungsbereich der nationalen Vorschriften beschränkt sich auf die
nationale Rechtsordnung und ihre Anwendung beeinträchtigt nicht die
Wirksamkeit der in dieser Verordnung enthaltenen Vorschriften.

(62) Die Vorschriften dieser Verordnung über die Zusammenarbeit, Kom-
munikation und Koordinierung im Rahmen von Insolvenzverfahren
über das Vermögen von Mitgliedern einer Unternehmensgruppe sollten
nur insoweit Anwendung finden, als Verfahren über das Vermögen ver-
schiedener Mitglieder derselben Unternehmensgruppe in mehr als einem
Mitgliedstaat eröffnet worden sind.

(63) Jeder Gläubiger, der seinen gewöhnlichen Aufenthalt, Wohnsitz oder Sitz
in der Union hat, sollte das Recht haben, seine Forderungen in jedem in
der Union anhängigen Insolvenzverfahren über das Vermögen des
Schuldners anzumelden. Dies sollte auch für Steuerbehörden und Sozial-
versicherungsträger gelten. Diese Verordnung sollte den Verwalter nicht
daran hindern, Forderungen im Namen bestimmter Gläubigergruppen –
z.B. der Arbeitnehmer – anzumelden, sofern dies im nationalen Recht
vorgesehen ist. Im Interesse der Gläubigergleichbehandlung sollte jedoch
die Verteilung des Erlöses koordiniert werden. Jeder Gläubiger sollte
zwar behalten dürfen, was er im Rahmen eines Insolvenzverfahrens
erhalten hat, sollte aber an der Verteilung der Masse in einem anderen
Verfahren erst dann teilnehmen können, wenn die Gläubiger gleichen
Rangs die gleiche Quote auf ihre Forderungen erlangt haben.

(64) Es ist von grundlegender Bedeutung, dass Gläubiger, die ihren gewöhn-
lichen Aufenthalt, Wohnsitz oder Sitz in der Union haben, über die
Eröffnung von Insolvenzverfahren über das Vermögen ihres Schuldners
informiert werden. Um eine rasche Übermittlung der Informationen an
die Gläubiger sicherzustellen, sollte die Verordnung (EG) Nr. 1393/2007
des Europäischen Parlaments und des Rates1) keine Anwendung finden,
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1) Amtl. Anm.: Verordnung (EG) Nr. 1393/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 13. November 2007 über die Zustellung gerichtlicher und außergerichtlicher Schriftstücke in
Zivil- oder Handelssachen in den Mitgliedstaaten (Zustellung von Schriftstücken) und zur Auf-
hebung der Verordnung (EG) Nr. 1348/2000 des Rates (ABl. L 324 vom 10.12.2007, S. 79).
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wenn in der vorliegenden Verordnung auf die Pflicht zur Information
der Gläubiger verwiesen wird. Gläubigern sollte die Anmeldung ihrer
Forderungen in Verfahren, die in einem anderen Mitgliedstaat eröffnet
werden, durch die Bereitstellung von Standardformularen in allen Amts-
sprachen der Organe der Union erleichtert werden. Die Folgen des
unvollständigen Ausfüllens des Standardformulars sollten durch das na-
tionale Recht geregelt werden.

(65) In dieser Verordnung sollte die unmittelbare Anerkennung von Entschei-
dungen zur Eröffnung, Abwicklung und Beendigung der in ihren Gel-
tungsbereich fallenden Insolvenzverfahren sowie von Entscheidungen,
die in unmittelbarem Zusammenhang mit diesen Insolvenzverfahren er-
gehen, vorgesehen werden. Die automatische Anerkennung sollte somit
zur Folge haben, dass die Wirkungen, die das Recht des Mitgliedstaats
der Verfahrenseröffnung dem Verfahren beilegt, auf alle übrigen Mit-
gliedstaaten ausgedehnt werden. Die Anerkennung der Entscheidungen
der Gerichte der Mitgliedstaaten sollte sich auf den Grundsatz des gegen-
seitigen Vertrauens stützen. Die Gründe für eine Nichtanerkennung
sollten daher auf das unbedingt notwendige Maß beschränkt sein. Nach
diesem Grundsatz sollte auch der Konflikt gelöst werden, wenn sich die
Gerichte zweier Mitgliedstaaten für zuständig halten, ein Hauptinsol-
venzverfahren zu eröffnen. Die Entscheidung des zuerst eröffnenden
Gerichts sollte in den anderen Mitgliedstaaten anerkannt werden; diese
Mitgliedstaaten sollten die Entscheidung dieses Gerichts keiner Über-
prüfung unterziehen dürfen.

(66) Diese Verordnung sollte für den Insolvenzbereich einheitliche Kollisions-
normen formulieren, die die nationalen Vorschriften des internationalen
Privatrechts ersetzen. Soweit nichts anderes bestimmt ist, sollte das Recht
des Staates der Verfahrenseröffnung (lex concursus) Anwendung finden.
Diese Kollisionsnorm sollte für Hauptinsolvenzverfahren und Partikular-
verfahren gleichermaßen gelten. Die lex concursus regelt sowohl die ver-
fahrensrechtlichen als auch die materiellen Wirkungen des Insolvenzver-
fahrens auf die davon betroffenen Personen und Rechtsverhältnisse.
Nach ihr bestimmen sich alle Voraussetzungen für die Eröffnung, Ab-
wicklung und Beendigung des Insolvenzverfahrens.

(67) Die automatische Anerkennung eines Insolvenzverfahrens, auf das regel-
mäßig das Recht des Staats der Verfahrenseröffnung Anwendung findet,
kann mit den Vorschriften anderer Mitgliedstaaten für die Vornahme von
Rechtshandlungen kollidieren. Um in den anderen Mitgliedstaaten als
dem Staat der Verfahrenseröffnung Vertrauensschutz und Rechtssicher-
heit zu gewährleisten, sollte eine Reihe von Ausnahmen von der all-
gemeinen Vorschrift vorgesehen werden.

(68) Ein besonderes Bedürfnis für eine vom Recht des Eröffnungsstaats ab-
weichende Sonderanknüpfung besteht bei dinglichen Rechten, da solche
Rechte für die Gewährung von Krediten von erheblicher Bedeutung
sind. Die Begründung, Gültigkeit und Tragweite von dinglichen Rech-
ten sollten sich deshalb regelmäßig nach dem Recht des Belegenheitsorts
bestimmen und von der Eröffnung des Insolvenzverfahrens nicht berührt
werden. Der Inhaber des dinglichen Rechts sollte somit sein Recht zur
Aus- bzw. Absonderung an dem Sicherungsgegenstand weiter geltend
machen können. Falls an Vermögensgegenständen in einem Mitgliedstaat
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dingliche Rechte nach dem Recht des Belegenheitsstaats bestehen, das
Hauptinsolvenzverfahren aber in einem anderen Mitgliedstaat stattfindet,
sollte der Verwalter des Hauptinsolvenzverfahrens die Eröffnung eines
Sekundärinsolvenzverfahrens in dem Zuständigkeitsgebiet, in dem die
dinglichen Rechte bestehen, beantragen können, sofern der Schuldner
dort eine Niederlassung hat. Wird kein Sekundärinsolvenzverfahren er-
öffnet, so sollte ein etwaiger überschießender Erlös aus der Veräußerung
der Vermögensgegenstände, an denen dingliche Rechte bestanden, an
den Verwalter des Hauptinsolvenzverfahrens abzuführen sein.

(69) Diese Verordnung enthält mehrere Bestimmungen, wonach ein Gericht
die Aussetzung der Eröffnung eines Verfahrens oder die Aussetzung von
Vollstreckungsverfahren anordnen kann. Eine solche Aussetzung sollte
die dinglichen Rechte von Gläubigern oder Dritten unberührt lassen.

(70) Ist nach dem Recht des Staats der Verfahrenseröffnung eine Aufrechnung
von Forderungen nicht zulässig, so sollte ein Gläubiger gleichwohl zur
Aufrechnung berechtigt sein, wenn diese nach dem für die Forderung
des insolventen Schuldners maßgeblichen Recht möglich ist. Auf diese
Weise würde die Aufrechnung eine Art Garantiefunktion aufgrund von
Rechtsvorschriften erhalten, auf die sich der betreffende Gläubiger zum
Zeitpunkt der Entstehung der Forderung verlassen kann.

(71) Ein besonderes Schutzbedürfnis besteht auch bei Zahlungssystemen und
Finanzmärkten, etwa im Zusammenhang mit den in diesen Systemen
anzutreffenden Glattstellungsverträgen und Nettingvereinbarungen so-
wie der Veräußerung von Wertpapieren und den zur Absicherung dieser
Transaktionen gestellten Sicherheiten, wie dies insbesondere in der
Richtlinie 98/26/EG des Europäischen Parlaments und des Rates1) ge-
regelt ist. Für diese Transaktionen sollte deshalb allein das Recht maß-
gebend sein, das auf das betreffende System bzw. den betreffenden Markt
anwendbar ist. Dieses Recht soll verhindern, dass im Fall der Insolvenz
eines Geschäftspartners die in Zahlungs- oder Aufrechnungssystemen
und auf den geregelten Finanzmärkten der Mitgliedstaaten vorgesehenen
Mechanismen zur Zahlung und Abwicklung von Transaktionen geändert
werden können. Die Richtlinie 98/26/EG enthält Sondervorschriften,
die den in dieser Verordnung festgelegten allgemeinen Regelungen vor-
gehen sollten.

(72) Zum Schutz der Arbeitnehmer und der Arbeitsverhältnisse sollten die
Wirkungen der Insolvenzverfahren auf die Fortsetzung oder Beendigung
von Arbeitsverhältnissen sowie auf die Rechte und Pflichten aller an
einem solchen Arbeitsverhältnis beteiligten Parteien durch das gemäß
den allgemeinen Kollisionsnormen für den jeweiligen Arbeitsvertrag
maßgebliche Recht bestimmt werden. Zudem sollte in Fällen, in denen
zur Beendigung von Arbeitsverträgen die Zustimmung eines Gerichts
oder einer Verwaltungsbehörde erforderlich ist, die Zuständigkeit zur
Erteilung dieser Zustimmung bei dem Mitgliedstaat verbleiben, in dem
sich eine Niederlassung des Schuldners befindet, selbst wenn in diesem
Mitgliedstaat kein Insolvenzverfahren eröffnet wurde. Für sonstige insol-
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1) Amtl. Anm.: Richtlinie 98/26/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Mai
1998 über die Wirksamkeit von Abrechnungen in Zahlungs- sowie Wertpapierliefer- und -abrech-
nungssystemen (ABl. L 166 vom 11.6.1998, S. 45).
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venzrechtliche Fragen, wie etwa, ob die Forderungen der Arbeitnehmer
durch ein Vorrecht geschützt sind und welchen Rang dieses Vorrecht
gegebenenfalls erhalten soll, sollte das Recht des Mitgliedstaats maßgeb-
lich sein, in dem das Insolvenzverfahren (Haupt- oder Sekundärverfah-
ren) eröffnet wurde, es sei denn, im Einklang mit dieser Verordnung
wurde eine Zusicherung gegeben, um ein Sekundärinsolvenzverfahren
zu vermeiden.

(73) Auf die Wirkungen des Insolvenzverfahrens auf ein anhängiges Gerichts-
oder Schiedsverfahren über einen Vermögenswert oder ein Recht, der
bzw. das Teil der Insolvenzmasse ist, sollte das Recht des Mitgliedstaats
Anwendung finden, in dem das Gerichtsverfahren anhängig ist oder die
Schiedsgerichtsbarkeit ihren Sitz hat. Diese Bestimmung sollte allerdings
die nationalen Vorschriften über die Anerkennung und Vollstreckung
von Schiedssprüchen nicht berühren.

(74) Um den verfahrensrechtlichen Besonderheiten der Rechtssysteme eini-
ger Mitgliedstaaten Rechnung zu tragen, sollten bestimmte Vorschriften
dieser Verordnung die erforderliche Flexibilität aufweisen. Dementspre-
chend sollten Bezugnahmen in dieser Verordnung auf Mitteilungen eines
Justizorgans eines Mitgliedstaats, sofern es die Verfahrensvorschriften
eines Mitgliedstaats erforderlich machen, eine Anordnung dieses Justiz-
organs umfassen, die Mitteilung vorzunehmen.

(75) Im Interesse des Geschäftsverkehrs sollte der wesentliche Inhalt der Ent-
scheidung über die Verfahrenseröffnung auf Antrag des Verwalters in
einem anderen Mitgliedstaat als in dem, in dem das Gericht diese Ent-
scheidung erlassen hat, bekanntgemacht werden. Befindet sich in dem
betreffenden Mitgliedstaat eine Niederlassung, sollte die Bekannt-
machung obligatorisch sein. In keinem dieser Fälle sollte die Bekannt-
machung jedoch Voraussetzung für die Anerkennung des ausländischen
Verfahrens sein.

(76) Um eine bessere Information der betroffenen Gläubiger und Gerichte zu
gewährleisten und die Eröffnung von Parallelverfahren zu verhindern,
sollten die Mitgliedstaaten verpflichtet werden, relevante Informationen
in grenzüberschreitenden Insolvenzfällen in einem öffentlich zugäng-
lichen elektronischen Register bekanntzumachen. Um Gläubigern und
Gerichten in anderen Mitgliedstaaten den Zugriff auf diese Informatio-
nen zu erleichtern, sollte diese Verordnung die Vernetzung solcher Insol-
venzregister über das Europäische Justizportal vorsehen. Den Mitglied-
staaten sollte freistehen, relevante Informationen in verschiedenen Re-
gistern bekanntzumachen, und es sollte möglich sein, mehr als ein
Register je Mitgliedstaat zu vernetzen.

(77) In dieser Verordnung sollte der Mindestumfang der Informationen, die
in den Insolvenzregistern bekanntzumachen sind, festgelegt werden. Die
Mitgliedstaaten sollten zusätzliche Informationen aufnehmen dürfen. Ist
der Schuldner eine natürliche Person, so sollte in den Insolvenzregistern
nur dann eine Registrierungsnummer angegeben werden, wenn der
Schuldner eine selbständige gewerbliche oder freiberufliche Tätigkeit
ausübt. Diese Registrierungsnummer sollte gegebenenfalls als die ein-
heitliche Registrierungsnummer seiner selbständigen oder freiberufli-
chen Tätigkeit im Handelsregister zu verstehen sein.

3 VO (EU) 2015/848 VO (EU) 2015/848
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(78) Informationen über bestimmte Aspekte des Insolvenzverfahrens, wie z.B.
die Fristen für die Anmeldung von Forderungen oder die Anfechtung
von Entscheidungen, sind für die Gläubiger von grundlegender Bedeu-
tung. Diese Verordnung sollte allerdings die Mitgliedstaaten nicht dazu
verpflichten, diese Fristen im Einzelfall zu berechnen. Die Mitgliedstaa-
ten sollten ihren Pflichten nachkommen können, indem sie Hyperlinks
zum Europäischen Justizportal einfügen, über das selbsterklärende Anga-
ben zu den Kriterien zur Berechnung dieser Fristen verfügbar zu machen
sind.

(79) Damit ausreichender Schutz der Informationen über natürliche Per-
sonen, die keine selbständige gewerbliche oder freiberufliche Tätigkeit
ausüben, gewährleistet ist, sollte es den Mitgliedstaaten möglich sein, den
Zugang zu diesen Informationen von zusätzlichen Suchkriterien wie der
persönlichen Kennnummer des Schuldners, seiner Anschrift, seinem
Geburtsdatum oder dem Bezirk des zuständigen Gerichts abhängig zu
machen oder den Zugang an die Voraussetzung eines Antrags an die
zuständige Behörde oder der Feststellung eines rechtmäßigen Interesses
zu knüpfen.

(80) Den Mitgliedstaaten sollte es auch möglich sein, Informationen über
natürliche Personen, die keine selbständige gewerbliche oder freiberuf-
liche Tätigkeit ausüben, nicht in ihre Insolvenzregister aufzunehmen. In
solchen Fällen sollten die Mitgliedstaaten sicherstellen, dass die einschlä-
gigen Informationen durch individuelle Mitteilung an die Gläubiger
übermittelt werden und die Forderungen von Gläubigern, die die Infor-
mationen nicht erhalten haben, durch die Verfahren nicht berührt wer-
den.

(81) Es kann der Fall eintreten, dass einige der betroffenen Personen keine
Kenntnis von der Eröffnung des Insolvenzverfahrens haben und gutgläu-
big im Widerspruch zu der neuen Sachlage handeln. Zum Schutz solcher
Personen, die in Unkenntnis der ausländischen Verfahrenseröffnung eine
Zahlung an den Schuldner statt an den ausländischen Verwalter leisten,
sollte eine schuldbefreiende Wirkung der Leistung bzw. Zahlung vor-
gesehen werden.

(82) Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Durchführung
dieser Verordnung sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse
übertragen werden. Diese Befugnisse sollten im Einklang mit der Ver-
ordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes1) ausgeübt werden.

(83) Diese Verordnung steht im Einklang mit den Grundrechten und Grund-
sätzen, die mit der Charta der Grundrechte der Europäischen Union
anerkannt wurden. Die Verordnung zielt insbesondere darauf ab, die
Anwendung der Artikel 8, 17 und 47 der Charta zu fördern, die den
Schutz der personenbezogenen Daten, das Recht auf Eigentum und das
Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf und ein faires Verfahren be-
treffen.

über Insolvenzverfahren VO (EU) 2015/848 3

1) Amtl. Anm.: Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach denen die
Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch die Kommission kontrollie-
ren (ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13).
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(84) Die Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates1)
und die Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und
des Rates2) regeln die Verarbeitung personenbezogener Daten im Rah-
men dieser Verordnung.

(85) Diese Verordnung lässt die Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 1182/71
des Rates3) unberührt.

(86) Da das Ziel dieser Verordnung von den Mitgliedstaaten nicht ausreichend
verwirklicht werden kann, sondern vielmehr aufgrund der Schaffung
eines rechtlichen Rahmens für die geordnete Abwicklung von grenz-
überschreitenden Insolvenzverfahren auf Unionsebene besser zu ver-
wirklichen ist, kann die Union im Einklang mit dem in Artikel 5 des
Vertrags über die Europäische Union verankerten Subsidiaritätsprinzip
tätig werden. Entsprechend dem in demselben Artikel genannten Grund-
satz der Verhältnismäßigkeit geht diese Verordnung nicht über das zur
Verwirklichung dieses Ziels erforderliche Maß hinaus.

(87) Gemäß Artikel 3 und Artikel 4a Absatz 1 des dem Vertrag über die
Europäische Union und dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäi-
schen Union beigefügten Protokolls Nr. 21 über die Position des Ver-
einigten Königreichs und Irlands hinsichtlich des Raums der Freiheit,
der Sicherheit und des Rechts haben diese Mitgliedstaaten mitgeteilt,
dass sie sich an der Annahme und Anwendung der vorliegenden Ver-
ordnung beteiligen möchten.

(88) Gemäß den Artikeln 1 und 2 des dem Vertrag über die Europäische
Union und dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union
beigefügten Protokolls Nr. 22 über die Position Dänemarks beteiligt sich
Dänemark nicht an der Annahme dieser Verordnung und ist weder durch
diese Verordnung gebunden noch zu ihrer Anwendung verpflichtet.

(89) Der Europäische Datenschutzbeauftragte wurde angehört und hat seine
Stellungnahme am 27. März 2013 abgegeben4) –

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Kapitel I. Allgemeine Bestimmungen

Art. 1 Anwendungsbereich. (1) Diese Verordnung gilt für öffentliche Ge-
samtverfahren einschließlich vorläufiger Verfahren, die auf der Grundlage
gesetzlicher Regelungen zur Insolvenz stattfinden und in denen zu Zwecken
der Rettung, Schuldenanpassung, Reorganisation oder Liquidation

3 VO (EU) 2015/848 Art. 1 VO (EU) 2015/848

1) Amtl. Anm.: Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Ok-
tober 1995 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und
zum freien Datenverkehr (ABl. L 281 vom 23.11.1995, S. 31).

2) Amtl. Anm.: Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
18. Dezember 2000 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener
Daten durch die Organe und Einrichtungen der Gemeinschaft und zum freien Datenverkehr (ABl.
L 8 vom 12.1.2001, S. 1).

3) Amtl. Anm.: Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 1182/71 des Rates vom 3. Juni 1971 zur
Festlegung der Regeln für die Fristen, Daten und Termine (ABl. L 124 vom 8.6.1971, S. 1).

4) Amtl. Anm.: ABl. C 358 vom 7.12.2013, S. 15.
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a) dem Schuldner die Verfügungsgewalt über sein Vermögen ganz oder teil-
weise entzogen und ein Verwalter bestellt wird,

b) das Vermögen und die Geschäfte des Schuldners der Kontrolle oder Auf-
sicht durch ein Gericht unterstellt werden oder

c) die vorübergehende Aussetzung von Einzelvollstreckungsverfahren von ei-
nem Gericht oder kraft Gesetzes gewährt wird, um Verhandlungen zwi-
schen dem Schuldner und seinen Gläubigern zu ermöglichen, sofern das
Verfahren, in dem die Aussetzung gewährt wird, geeignete Maßnahmen
zum Schutz der Gesamtheit der Gläubiger vorsieht und in dem Fall, dass
keine Einigung erzielt wird, einem der in den Buchstaben a oder b genann-
ten Verfahren vorgeschaltet ist.
Kann ein in diesem Absatz genanntes Verfahren in Situationen eingeleitet

werden, in denen lediglich die Wahrscheinlichkeit einer Insolvenz besteht, ist
der Zweck des Verfahrens die Vermeidung der Insolvenz des Schuldners oder
der Einstellung seiner Geschäftstätigkeit.
Die Verfahren, auf die in diesem Absatz Bezug genommen wird, sind in

Anhang A aufgeführt.
(2) Diese Verordnung gilt nicht für Verfahren nach Absatz 1 in Bezug auf

a) Versicherungsunternehmen,
b)Kreditinstitute,
c) Wertpapierfirmen und andere Firmen, Einrichtungen und Unternehmen,
soweit sie unter die Richtlinie 2001/24/EG fallen, oder

d)Organismen für gemeinsame Anlagen.

Art. 2 Begriffsbestimmungen. Für die Zwecke dieser Verordnung be-
zeichnet der Ausdruck
1. „Gesamtverfahren“ ein Verfahren, an dem alle oder ein wesentlicher Teil

der Gläubiger des Schuldners beteiligt sind, vorausgesetzt, dass im letzte-
ren Fall das Verfahren nicht die Forderungen der Gläubiger berührt, die
nicht daran beteiligt sind;

2. „Organismen für gemeinsame Anlagen“ Organismen für gemeinsame
Anlagen in Wertpapieren (OGAW) im Sinne der Richtlinie 2009/65/EG
des Europäischen Parlaments und des Rates1) und alternative Investment-
fonds (AIF) im Sinne der Richtlinie 2011/61/EU des Europäischen Par-
laments und des Rates2);

3. „Schuldner in Eigenverwaltung“ einen Schuldner, über dessen Vermögen
ein Insolvenzverfahren eröffnet wurde, das nicht zwingend mit der Be-
stellung eines Verwalters oder der vollständigen Übertragung der Rechte
und Pflichten zur Verwaltung des Vermögens des Schuldners auf einen
Verwalter verbunden ist, und bei dem der Schuldner daher ganz oder
zumindest teilweise die Kontrolle über sein Vermögen und seine Geschäf-
te behält;

über Insolvenzverfahren Art. 2 VO (EU) 2015/848 3

1) Amtl. Anm.: Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli
2009 zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen
für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) (ABl. L 302 vom 17.11.2009, S. 32).

2) Amtl. Anm.: Richtlinie 2011/61/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni
2011 über die Verwalter alternativer Investmentfonds und zur Änderung der Richtlinien 2003/41/EG
und 2009/65/EG und der Verordnungen (EG) Nr. 1060/2009 und (EU) Nr. 1095/2010 (ABl. L 174
vom 1.7.2011, S. 1).
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4. „Insolvenzverfahren“ ein in Anhang A aufgeführtes Verfahren;
5. „Verwalter“ jede Person oder Stelle, deren Aufgabe es ist, auch vorläufig

i) die in Insolvenzverfahren angemeldeten Forderungen zu prüfen und
zuzulassen;

ii) die Gesamtinteressen der Gläubiger zu vertreten;
iii) die Insolvenzmasse entweder vollständig oder teilweise zu verwalten;
iv) die Insolvenzmasse im Sinne der Ziffer iii zu verwerten oder
v) die Geschäftstätigkeit des Schuldners zu überwachen.
Die in Unterabsatz 1 genannten Personen und Stellen sind in Anhang B
aufgeführt;

6. „Gericht“
i) in Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben b und c, Artikel 4 Absatz 2, Arti-

kel 5, Artikel 6, Artikel 21 Absatz 3, Artikel 24 Absatz 2 Buchstabe j,
Artikel 36, Artikel 39 und Artikel 61 bis Artikel 77 das Justizorgan
eines Mitgliedstaats;

ii) in allen anderen Artikeln das Justizorgan oder jede sonstige zuständige
Stelle eines Mitgliedstaats, die befugt ist, ein Insolvenzverfahren zu
eröffnen, die Eröffnung eines solchen Verfahrens zu bestätigen oder
im Rahmen dieses Verfahrens Entscheidungen zu treffen;

7. „Entscheidung zur Eröffnung eines Insolvenzverfahrens“
i) die Entscheidung eines Gerichts zur Eröffnung eines Insolvenzverfah-

rens oder zur Bestätigung der Eröffnung eines solchen Verfahrens und
ii) die Entscheidung eines Gerichts zur Bestellung eines Verwalters;

8. „Zeitpunkt der Verfahrenseröffnung“ den Zeitpunkt, zu dem die Ent-
scheidung zur Eröffnung des Insolvenzverfahrens wirksam wird, unabhän-
gig davon, ob die Entscheidung endgültig ist oder nicht;

9. „Mitgliedstaat, in dem sich ein Vermögensgegenstand befindet“, im Fall
von
i) Namensaktien, soweit sie nicht von Ziffer ii erfasst sind, den Mit-

gliedstaat, in dessen Hoheitsgebiet die Gesellschaft, die die Aktien
ausgegeben hat, ihren Sitz hat;

ii) Finanzinstrumenten, bei denen die Rechtsinhaberschaft durch Ein-
trag in ein Register oder Buchung auf ein Konto, das von einem oder
für einen Intermediär geführt wird, nachgewiesen wird („im Effek-
tengiro übertragbare Wertpapiere“), den Mitgliedstaat, in dem das
betreffende Register oder Konto geführt wird;

iii) Guthaben auf Konten bei einem Kreditinstitut den Mitgliedstaat, der
in der internationalen Kontonummer (IBAN) angegeben ist, oder im
Fall von Guthaben auf Konten bei einem Kreditinstitut ohne IBAN
den Mitgliedstaat, in dem das Kreditinstitut, bei dem das Konto
geführt wird, seine Hauptverwaltung hat, oder, sofern das Konto bei
einer Zweigniederlassung, Agentur oder sonstigen Niederlassung ge-
führt wird, den Mitgliedstaat, in dem sich die Zweigniederlassung,
Agentur oder sonstige Niederlassung befindet;

iv) Gegenständen oder Rechten, bei denen das Eigentum oder die
Rechtsinhaberschaft in anderen als den unter Ziffer i genannten

3 VO (EU) 2015/848 Art. 2 VO (EU) 2015/848


